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Samimlung der hier vorhandenen Kunst und kunstgewerb andernerhieltman schöne Zusicherungen, von denen man

Aaod e uden und ichen Sachen moglich. nicht weiß, ob sie auch erfullt werden. Wenn die Gemeinde
in —2 citsieht in Voitsaussauf, deranlaht durch den Indbefondere für das Kunstgewerbe wäre ein solchez dehbrden die Erziehungebehörde unterstüthen, so wird das

 Zue ug von jathoschen Soidalen unter deni Vesett einn Nuseum von großer Bedeutung, indem es eine Sammel Schulturnen auch im Kanton Lujern Forischritte machen.
nnee iccenstein von Luzern.Diedolge ist adt atte gebiegener Vorbilder aus frühern Zeiten werden wird. leber die höhere Lehranstalt ist nicht einläßlich
nre nach dem erden Vidmergerkrien cine geue gewaltige deben der Sorge für Hebung und Foörberung der Land- eeferirt worden, well sich nichts Außerordentliches zugetragen

sNdrurguutr ten cuunese — 253 * dab dennte in —8 hat. Das Sprichwort „Das ist die beste Frau, von derdange Zeit lag dieses bei uns ehder; erst in den ledten nan am wenigsten spricht“ kann man mutatis mutandis
der Kanton Luzern und das Landesmuseum. jahren. seit der Errichtung der Lumstgewerbeschule, macht auch auf die ee

din Weicbewerb um das Natlonalmuseum sollen sich in ich ein erfreulicher Aufschrung geltend. Es gab eine Zeit, Hr. Dr. Weibel findet mit der Kommission, daß ein

ern nach Ansicht des —— Man be elne Materien im Staatsverwaltungsberichte nicht genügend
ie die Stadt und sodann der Kanton. Die Stadt hätte mugte sich damit, wenn es billig war oder schien. Heute ehandelt worden seien. Von der höhern Lehranstalt will

iunsen des Mufeums auf das Eigenthumsrecit am alten ruft man wieder mehr den wahren Werth. Die Hand ur nicht sprechen. Dagegen wurde in der Berichtsperiode
enhhaus zu verzichten und den Antauf der „Frelenhof“ uirbeit kommt wieder mehr zur Geltung, und der Gewerbelber eine andere kantonale Lehranstalt viel gellagt, üher das
etchshast. die noihigen Umbau und Resiaurationdarbeiien reibende, namentlich der Handwerler, findet wieder seinen dehrerseminar. Ueber diese Klagen und uber die ge
n Rachhaus und beim „Freienhof“, sowie die Hersielung dohn, wenn er etwaz Schönes machen dann. Aber esß sehlt roffenen Anordnungen ist nichts im Verichte enthalten.

 Verbindungebrucke zu ubernehmen. (Die daherigen Bau ioch Vieletz in Bezug auf das Können, und es mangeltnochbenso ist der Entscheld betreffend Unentgeltlichkeit
afumhen sind auf circa 800, 000 Fr. veranschlagt.) Der ine gründliche Schusung, bis das Gewerbe wieder jene Stelle er Lehrmittel, wodurch ein Veschluß der Gemeinde
nnon jou auf feine sog Serbitut am alten Rathhaus ver· ¶ ich geschaffen hat, die es früher einnahm. Allein der Auf Zuchenrain aufgehoben wurde, nicht behandelt. Der Staats
Hen, die ihm iaut den Sonderungalten behuss Unter- hmung deutet darauf hin, daß das wieder zu erreichen ger erwaltungsbericht soll ein Gesammtbild von der Staats
ringung der kantonalen Gerichte und ihrer Kanzleien und ucht wird, was verloren gegangen ist. Das beste Hilfz. erwaltung und ihrer Entwicklung geben; dazu ist es nicht
chwe jusieht, uber deren Umfang üubrigens noch nicht volle niitel hiebei wird daz Nationalmuseum werden. Ohne Zweifel nöthig, alles ausfuhrlich zu wiederholen, was anderwärts
larheit besteht. vird dabselbe von unserm Volke viel besucht werden. Die gedrudkt worden ist; aber es soll, wenn betreffende Frage von

Der Kegierungerath beantragt nun in einer an den üffenilichen Alterthumssammlungen sind für Stadt und Land Wichtigleit ist, wenigstens darauf verwiesen werden. So
grosen Rath gerichtelen Votschaft, zu Gunsten det Landes. nellebte ,Pflanstatten fur das Studlum der vaterländischen steht im Bericht nichts von dem Entscheid der Oberbehörde,
nuseinns auf sein Nutzungsrecht zu verzichten, weil diese Seschichte und ein lehrreiches Anschauungsmittel derselben vodurch in einer Gemeinde die Verhandlung daruber, ob
aciung dem Interesse entspreche, welches der Kanton am eworden.“ in Lehrerwahlausschuß zu bestellen sel oder nicht, um ein
zandedmuseum habe. Um dieses Interesse zu veranschau Selbst wenn die Stadt allein direkten Nutzen vom Sitze Jahr verschoben wurbe.
ichen, wird in der reglerungercihlichen Boischaft der zweck des Landesmuseums hätte, so mußte das doch auch seine Hr. Reg.Nath Fisch er bemerlt, daß in zwei Gemeinden
ines Landesmuseums erörtert. Nücwirkung auf den übrigen Kanton haben bei den diel die betreffenden Verhandlungen gestött worden selen und es

Es ist eine wohlbekannte Thatsache, daß feit langer Zeit achen geschaftlichen und gewerblichen Bezichungen, in welchen ich auch ergeben habe, daß die Stimmregister seit Jahren
ind noch in den ledten Jahrzehnten eine große gahl der „Stadt und Land zu einander stehen. — Wie die dem Staate mangelhaft und unrichtig geführt worden seien; da im frag
dethdouüsten Alierihner une Kunftschäde um diers ver ugemuthete Leistung zuu feinem Vottheil im richtigen Verhält. üchen Jahr kelne Lehrerwahl vorgenommen werden mußte,
ilmhmöhig gerinhe Ppreise, manchmal zu Schleuberpreisen üiß sieht, so entspricht auch die Leistung der Stadt dem Vor o konnte die Gemeinderersammlung fuglich verschoben wer
ig Ausland derhandelt wurden. Veini Besuche aueländi heil, den sie vom Landeemuseum haben würde. hden, um Ordnung in die Stimmregisterführung zu bringen.

her Sammlungen finder nun der Schwetzer die schönsten Hr. Nick empfiehlt die beiden Postulate zur Genehmig
alerlandischen Kunstgegensiäande in fremden Händen. Um ang. Der Etlaß einer neuen Vollziehungeverordnung sei

neser Verschleuderung Einhalt zu thun und die schweiherischen schon lange verlangt worden; dadurch würde es namienilich in
llierihümer und Kumstdenkmäler dem Vaterlande zu erhalten der Stadt Luzern ermoglicht, andere, zweckmaßigere Disziplinar

oder wieder zurchuerwerben, hat der Bund seine finanzielle Vorschriften dezüglich des Vetragens der Schulsugend zu er
uterstütung zugesichert, und es soll zu diesem Zwede ein assen. Eine Bemerkung des Hrn. Nick über die vielen Ab
hwelgerisches Landesmuseum gegründet werden. enzen veranlaßt den Hrn. Erziehungsdireltor, auf die vielen

Es ist nun nicht die Meinung, wie vielfach angenommen Absengen in der Stadt Lujern hinzuweisen. Hr. Nick kon

aüd, daß alle in den schweizerischen Museen untergebrachten jatirt dem gegenüber, dah die Zahl der unentschuldigten
üde dem Landesmuseum einverleibt werden sollen; das Absenzen nicht groß sei, und daß nirgends so strenge gegen
hare auch nicht möglich, weil die einzelnen Sammlungen mentschuldigte Absenzen vorgegangen werde, wie in der
hre werihwollsten Sachen wit Recht behalten wollen, indem Stadi. — Beide Postulate werden angenommen.

xe sich sonst selbst aufgeben wuürden, was durch die Erricht Schluß solgt.)

tg einez Landedmuseums nicht beabsichtigt wird, Dieses —
il zunächst nur jene Alterthümer und Kunsisachen auf
ehmen, die an dem Drte sich vorfinden, wo ed hinkommt,

ud dann soll es dazu dienen, die schon im Besitze des
undes besindlichen aufsumehmen umd jene zu sammein und
otdig zu beherbergen, welche fortan erworben werden. Es
 Vieles zu sammeln, wad — heute noch verborgen —

Auurhistorisches und iunsilerisches Interesse genug bietet,
m dem Landesmuseum einverleibt zu werden. Der Zweck
s Museums wäre wohl als ganz erreicht zu betrachten,

aenn dies Alles erworben und erhalten und so uns Ällen

urch die Aufnahme in die Sammlung zugänglich gemacht
erden könnte.

 Der besondere Vorlhell, den der Sitz des Landesmuseums
ar uns haben wurde, liegt darin, datßz wir diese Samm

gen werthvoller Zeugen unserer Vergangenhelt von den
isen ulturbestrebungen, den Pfahlbauern, an durch alle

budurh bis auf die Gegenwart in nächster Nähe
— en. Es wird also den Vewohnern von Stadt und Land
y chönste Gelegenhrit gebolen, ohne diei dein und Geid
w Leben und Treiden unserer Valer, dargestellt durch deren
— zu sehen und sich zu vergegenwärngen. Es
erden ihnen vorgefuhrt die Werke der Meister und Kunstler

wegpre Zeiten, imd es ist Gelegenheit geboten, Sinn
rn an diesen Erzeugnissen zu verbessern und zu

und daneben die kultur und kunstgeschichtliche Ent
ung unsereß Vaterlandes immer mehr demen zu lernen.

en Nirm soll auch die in Luern vorhandenen Er
9 se der Aunst und de Kunfigemerbetz ahebnen uin
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ich une d ee n em Publikum zugäng
aumlichteiten umenige —X Deiß e
Museinn hieher a J Do ohl nur donn, wenn das

gat würde, wäre auch eine vollständige

Eidgenossenschaft.
AerzieTag. Der all gemeine AerzteTag fand

im letzten Samstag in Bern statt und war von etwa 800

Theilnehmern aus ullen Theilen der Schwelz besucht.
Zonderegger (St. Gallen) referirte über die Reorgani
ation des schweiz. Sanitätsvereins und stellte folgende An
xäge: 1) Es ist dem Bundesrath die vorgenommene Be
eufung eines Sanitätsreserenten in das Departement des
Innern zu verdanken; 2) es ist demselben vorzuschlagen, die
Hweiz. Aerztekommission dem Sanitätsreferenten als be
athende Fachkommission zur Seite zu stellen. Die Anträge
eliebten, ebenso eine Motion, welche zur Besserstellung der
ffentlichen Gesundheltspflege eine Revblsion des Art. 69
oer Vundesdverfassung und eidgen. Regelung der Sache

nerlangt.

LZugzern. Der Große Rath hat in seiner Sitzung
om Dienstag Vormitiag den Staatoverwaltung dbericht
rrledigt und verschiedene Postul ate angenommen, nämlich:
hetreffend Abhaltung eines Hufschmiedelurses; Abände
rung der gesehlichen Vorschtiften betr. Viehschau; Priff
ung der Frage, ob die gesehlichen Vestimmungen betr. die
Zannwarte nicht einer Revision bedürftig seien; Abände
ung des Großrathabeschlusses vom 6. Marz 1888 betreff.

Anterstüzung der Hagelversicherung,genossenschaftliche
Versicherung gegen Hagelschaden und Herbeifuührung des Ge
chastsbetriebes durch außerschweizerische Hagelversicherungs
—IELD
vesens; Prisung der Frage, ob die Hazardspele im
dursaal zu Luzern nicht auf Grund kantonaler Gesetzes
estimmungen zu unterdrülcden selen; Abänderung der all
gemeinen Schuzenordnung vom Jahre 1838. (Der
Schluß des ausführlichen Referates mußte auf morgige
Rummer verschoben werden.)
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